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1. Teilnehmende Personen, die nicht im Veranstaltungsland leben 

 

A. Allgemein 

 

1. Muss ich An-/Abreise und Unterkunft selbst organisieren? 

Teilnehmende Personen müssen selbst Reservierungen für die An-/Abreise und Unterkunft 

vornehmen, außer in besonderen und ordnungsgemäß angekündigten Fällen, in denen der 

Veranstalter mitteilt, dass Gruppenbuchungen möglich sind. Die von den teilnehmenden 

Personen verauslagten Beträge werden nach Ende der Maßnahme gegen Vorlage der 

erforderlichen Unterlagen gemäß den geltenden Corporate Financial Policy Regelungen des 

EJTN erstattet. 

 

B. An-/Abreise 

 

1. Ich kann nur Flüge für mehr als 400 Euro finden. Werden mir die Kosten, die über 400 

Euro hinausgehen, erstattet? 

Reisekosten, die über 400 Euro hinausgehen, werden in ordnungsgemäß begründeten 

Ausnahmefällen teilweise übernommen (z. B. Dringlichkeit, komplizierte Strecke etc.). Hierfür 

müssen teilnehmende Personen vor dem Eingehen einer finanziellen Verpflichtung/dem 

Buchen der Reise eine Auflistung der verfügbaren Flüge/Züge (z. B. durch Beifügen eines 

Screenshots/einer Kopie der Liste der verfügbaren Flüge/Züge, die bei einer normalen 

Suchmaschine, wie beispielsweise Skyscanner oder E-dreams angezeigt werden) und eine 

erklärende E-Mail an das EJTN senden. Diese Anfrage ist an das Generalsekretariat des EJTN 

zu richten und wird von Fall zu Fall bewertet. 

 

2. Um zum Fort-/Ausbildungsort zu gelangen, musste ich verschiedene Verkehrsmittel 

nutzen (Zug, Flugzeug, privater Pkw). Kann ich die Kosten für alle genutzten 

Verkehrsmittel geltend machen oder nur die für ein Verkehrsmittel? 

Das EJTN erstattet den teilnehmenden Personen den Gesamtbetrag der Kosten für alle Arten 

von Verkehrsmitteln, die für die Reise zum Veranstaltungsort, genutzt wurden, begrenzt auf 

einen Höchstbetrag von 400 Euro, der für die Erstattung internationaler Reisekosten gilt. 

Teilnehmende Personen sollten daher in ihrem Reisekostenabrechnungsformular alle 

internationalen Reisekosten, die sie geltend machen möchten, eindeutig aufführen. Es ist zu 

berücksichtigen, dass Kosten für die Anfahrt vom Flughafen/vom Bahnhof zum 

Veranstaltungsort als „lokale Reisekosten“ gelten, die nach dem Ende der Veranstaltung im 

Rahmen des geltenden Tagegeldsatzes erstattet werden. 
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Als lokale Reisekosten gelten sämtliche Kosten für Fahrten: 

a) innerhalb der Stadt der Abreise der teilnehmenden Person; 

b) innerhalb der Ankunftsstadt (wo die Veranstaltung/Maßnahme stattfindet); 

c) innerhalb etwaiger Transitstädte; 

d) zwischen dem Flughafen und der Stadt der Abreise/etwaigen Transitstädten/der 

Ankunftsstadt. 

 

3. Die einzige Möglichkeit für mich, vom nächstgelegenen Flughafen/Bahnhof zum Fort-

/Ausbildungsort zu gelangen, ist mit dem Taxi. Werden diese Kosten erstattet? 

Unter besonderen Umständen, wenn es nachweislich keine anderen Verkehrsmittel zwischen 

dem nächstgelegenen Flughafen/Bahnhof und dem Fort-/Ausbildungsort gibt, können 

teilnehmende Personen die Erstattung der tatsächlichen Taxikosten im Rahmen der für 

internationale Reisekosten geltenden Gesamtobergrenze von 400 Euro beantragen. 

 

4. Aufgrund der Ankunfts-/Abflugzeit meines Fluges kann ich keine öffentlichen 

Verkehrsmittel für die Fahrt zum/vom Flughafen nutzen. Werden Taxikosten erstattet? 

Taxikosten werden bei einer späten Ankunft/frühen Abreise erstattet. Teilnehmende Personen 

müssen die Uhrzeit der Landung/des Abflugs nachweisen. Darüber hinaus müssen das Datum 

und die Uhrzeit der Taxifahrt auf der Quittung vermerkt sein. 

 

5. Meine Reise umfasste einen Shuttlebus, für den ich weder eine Bordkarte noch ein 

Busticket erhalten habe, da der Preis in meinem Flugticket inbegriffen war. Wird mir 

der Ticketpreis in voller Höhe erstattet? 

Ja, gegen Vorlage einer Bestätigung der Fluggesellschaft (Bescheinigung, Attest, E-Mail) wird 

der volle Betrag erstattet. 

 

6. Kann ich ein Paket buchen, das sowohl die Reise als auch die Unterkunft umfasst? 

Ja, wenn die Reise- und Unterkunftskosten klar getrennt voneinander sind, sodass das Referat 

Finanzen des EJTN die Reisekosten auf der Grundlage der tatsächlich entstandenen Kosten 

erstatten kann. 

 

7. Ich möchte aus einem Land, in dem ich nicht meinen Wohnsitz habe, zum 

Veranstaltungsort bzw. vom Veranstaltungsort in ein anderes als mein Wohnsitzland 

reisen. Wird das Flug-/Zugticket für die Hin-/Rückreise erstattet? 

Teilnehmenden Personen, die an einer EJTN-Maßnahme in Kombination mit einer anderen 

berufsbezogenen oder privaten Maßnahme teilnehmen, werden die Kosten auf Grundlage der 

günstigeren Reise erstattet, um eine doppelte Erstattung zu vermeiden. 
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8. Ich möchte meinen Aufenthalt am Veranstaltungsort vor oder nach der Fort-

/Ausbildung um ein paar Tage verlängern. Hat dies Auswirkungen auf die Erstattung 

meiner Reisekosten? 

Eine vorzeitige Anreise zum oder eine spätere Abreise vom Veranstaltungsort hat 

grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Erstattung von internationalen Reisekosten, sofern 

die Reise dennoch der wirtschaftlichsten Reisestrecke entspricht und die Gesamtkosten nicht 

400 Euro überschreiten. In diesem Fall müssen die teilnehmenden Personen eine fiktive 

Reisekostenberechnung vorlegen, die belegt, dass die vorzeitige Anreise oder spätere Abreise 

dem wirtschaftlichsten Transportmittel zwischen der Einrichtung im Herkunftsland und dem 

Veranstaltungsort im ausrichtenden Land entspricht. Zudem muss eine Doppelfinanzierung 

vermieden werden. Es wird jedoch kein zusätzliches Tagegeld für einen über die Dauer der 

Fort-/Ausbildungsveranstaltung, für die die teilnehmende Person ausgewählt wurde, 

hinausgehenden Aufenthalt gewährt. 

 

C. Tagegeld (per diem) 

 

1. Für wie viel Tage wird mir Tagegeld gezahlt? 

Die Anzahl der Tage, für die Tagegeld gezahlt wird, entspricht der Anzahl der Nächte im 

Veranstaltungszeitraum zzgl. der Nacht vor der Veranstaltung (sofern begründet). Für den 

letzten Veranstaltungstag wird die Hälfte (1/2) des vollen Tagegeldsatzes gewährt. Dies gilt 

auch für eine eintägige Veranstaltung. 

 

Beginnt ein Treffen am Morgen, ist die Ankunft am Vorabend durch die Agenda der 

Tagesordnung des Treffens gerechtfertigt. 

 

Beginnt das Treffen um die Mittagszeit, muss eine Ankunft am Vorabend von den 

teilnehmenden Personen begründet werden, indem sie nachweisen, dass am Morgen des 

ersten Tages des Treffens kein Verkehrsmittel verfügbar war. 

 

2. Kann ich das Tagegeld erhalten, bevor die Fort-/Ausbildung stattfindet? 

Teilnehmenden Personen wird das Tagegeld nach dem Ende der Veranstaltung zusammen 

mit der Erstattung ihrer Reisekosten ausgezahlt. Sowohl das Tagegeld als auch die 

Reisekosten werden erst erstattet/gezahlt, nachdem sämtliche für die Erstattung 

erforderlichen Unterlagen beim Referat Finanzen des EJTN eingegangen sind und bearbeitet 

wurden. In entsprechend begründeten Fällen kann das Generalsekretariat auch die 

Vorabzahlung eines Anteils des zu erwartenden Gesamtbetrags des Tagegeldes an die 

teilnehmende Person gestatten. 
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Die vorstehenden Angaben gelten nicht für Austauschprogramme, die mindestens 2 Wochen 

dauern, für die in den Corporate Financial Policy Regelungen des EJTN spezifische 

Ratenzahlungspläne festgelegt sind. 

 

3. Am letzten Tag der Fort-/Ausbildung sind keine Flüge/Züge für die Rückreise an 

meinen Wohnort verfügbar. Erhalte ich den vollen Tagegeldsatz für den letzten Tag der 

Fort-/Ausbildung und falls ja, wie weise ich nach, dass ich an diesem Tag nicht an 

meinen Wohnort zurückreisen konnte? 

In Ausnahmefällen kann teilnehmenden Personen, die nachweisen, dass am letzten Tag der 

Fort-/Ausbildung keine Möglichkeit für eine Rückreise an ihren Wohnort bestand, der volle 

Tagegeldsatz gewährt werden. Für den entsprechenden Nachweis müssen teilnehmende 

Personen eine Auflistung der zum Zeitpunkt der Buchung verfügbaren Flüge/Züge für den 

letzten Tag der Fort-/Ausbildung (z. B. durch Beifügen eines Screenshots/einer Kopie der Liste 

der verfügbaren Flüge/Züge, die bei einer normalen Suchmaschine, wie beispielsweise 

Skyscanner oder E-dreams angezeigt werden) und ein förmliches Schreiben zur Beantragung 

der Zahlung von zusätzlichem Tagegeld übermitteln. Dieses Schreiben sollte unter eindeutiger 

Angabe der Nummer/Referenz der von der teilnehmenden Person besuchten Maßnahme an 

das Referat Finanzen des EJTN übermittelt werden, bevor eine finanzielle Verpflichtung 

eingegangen/eine Buchung vorgenommen wird. 

 

4. Obwohl während der Veranstaltung gemeinsame Mittagessen organisiert wurden, 

habe ich anderweitig Mittag gegessen. Werden mir die gemeinsamen Mittagessen 

trotzdem berechnet? 

Ja. Sofern das EJTN nichts anderes mitgeteilt hat, wird der entsprechende Betrag automatisch 

vom Tagegeld der teilnehmenden Person abgezogen, wenn Mittagessen, Kaffeepausen oder 

Abendessen vom EJTN organisiert und diesem direkt in Rechnung gestellt werden. 

 

D. Kostenerstattung: 

 

1. Welche Kosten übernimmt das EJTN/welche nicht? 

Das EJTN übernimmt Das EJTN übernimmt nicht 

 bis zu 400 Euro der internationalen 

Reisekosten in der Economy Class 

(Flug/Zug Hin- und Rückreise in 

Economy Class zwischen dem Wohnort 

der teilnehmenden Person und der 

 Taxikosten (außer bei früher 

Abreise/später Ankunft/Fehlen 

anderer Verkehrsmittel);  

 Reiseversicherung;  

 Sitzplatzreservierungen;  
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Stadt, in der die EJTN-Veranstaltung 

stattfindet);  

 Unterkunft, Mahlzeiten, lokale 

Reisekosten und sonstige 

Aufwendungen, die der teilnehmenden 

Person während der Fort-/Ausbildung 

entstanden sind (diese sind mit dem 

Tagegeld abgedeckt);  

 Zusätzliches Gepäck, das nicht im 

internationalen Reiseticket enthalten ist;  

 SMS-Nachrichten 

(Flugreservierung); 

 Mit der Pkw-An- oder Abreise 

verbundene Kosten, wie 

Mautgebühren, Parkgebühren und 

Kosten für Kraftstoff etc.;  

 Priority-Boarding;  

 Kosten für zusätzliche 

Gepäckstücke  

 

 

2. Was sind lokale Reisekosten? 

Als lokale Reisekosten gelten unabhängig vom genutzten Verkehrsmittel sämtliche Kosten für 

Fahrten: 

a) innerhalb der Stadt der Abreise der teilnehmenden Person; 

b) innerhalb der Ankunftsstadt (wo die Veranstaltung/Maßnahme stattfindet); 

c) innerhalb etwaiger Transitstädte; 

d) zwischen dem Flughafen und der Stadt der Abreise/etwaigen Transitstädten/der 

Ankunftsstadt. 

 

Lokale Reisekosten werden über das der teilnehmenden Person nach der Veranstaltung 

gezahlte Tagegeld abgedeckt. 

 

3. Ich bin mit dem privaten Pkw zum Veranstaltungsort gereist: 

a) Wie werden meine Kosten erstattet? 

Teilnehmende Personen, die mit dem privaten Pkw an den Veranstaltungsort reisen, müssen 

einen Antrag auf Erstattung von privaten Pkw-Ausgaben einreichen. Der entsprechende 

Antrag wird ihnen von der für sie zuständigen Kontaktstelle beim EJTN bereitgestellt. 

Ausgaben im Zusammenhang mit der Anreise mit dem privaten Pkw werden auf der Grundlage 

der zwischen dem Wohnort der teilnehmenden Person und dem Veranstaltungsort 

zurückgelegten Kilometer in Verbindung mit der entsprechenden Rückreise erstattet. Es 

werden höchstens 1200 km erstattet. Die Erstattung erfolgt auf der Grundlage der insgesamt 

zurückgelegten Kilometer multipliziert mit 0,22 Euro. Demzufolge beträgt der maximale 

Erstattungsbetrag 264 Euro für die Hin- und Rückreise. Dies gilt auch im Falle eines 

Mietwagens. 

 



8 

 

b) Werden Park- und Mautgebühren übernommen? 

Nein. Das EJTN erstattet den teilnehmenden Personen keine Kosten im Zusammenhang mit 

Parkgebühren, Mautgebühren oder Kraftstoff etc.  

 

c) Ich reise gemeinsam mit einer/einem oder mehreren Kollegin(nen)/Kollegen. 

Haben wir beide/alle Anspruch auf Erstattung dieser Reisekosten? 

Nein. Kosten im Zusammenhang mit der An-/Abreise mit dem privaten Pkw werden lediglich 

einer der teilnehmenden Personen erstattet. Reisen zwei oder mehr teilnehmende Personen 

gemeinsam mit dem Pkw, sollten sie dem Referat Finanzen des EJTN mitteilen, an wen die 

Erstattung erfolgen soll. 

 

4. Ich musste für die Aufgabe meines Gepäcks zahlen. Werden diese Kosten im 

Rahmen der Höchstgrenze von 400 Euro für internationale Reisekosten übernommen? 

Während Kosten für „zusätzliche Gepäckstücke“ gemäß den Corporate Financial Policy 

Regelungen des EJTN unter keinen Umständen übernommen werden, können Kosten im 

Zusammenhang mit der Aufgabe eines Gepäckstückes pro Person ausnahmsweise im 

Rahmen der für die Erstattung von internationalen Reisekosten geltenden Obergrenze von 

400 Euro erstattet werden. Dies gilt nur für ein einzelnes Gepäckstück, das das erlaubte 

Gewicht oder die Größe für Handgepäck an Bord überschreitet, aber weniger als 23 kg wiegt, 

sofern dies nicht bereits im Preis des Flugtickets inbegriffen ist. Damit diese Kosten erstattet 

werden können, müssen die teilnehmenden Personen dem EJTN zusätzlich zu ihren 

Reiseunterlagen einen Nachweis darüber vorlegen, dass die Mitnahme eines solchen 

Gepäckstückes nicht Teil des Flugpreises war. Der Nachweis hierfür kann erfolgen, indem den 

an das EJTN zu sendenden Unterlagen ein kurzer Überblick über die auf der Internetseite oder 

in sonstigen Dokumenten der Fluggesellschaft angegebenen offiziellen Gepäckrichtlinien 

beigefügt wird. 

 

5. Aufgrund einer beruflichen Verpflichtung werde ich an einem Teil der Fort-

/Ausbildung nicht teilnehmen können. Hat dies Auswirkungen auf die Erstattung meiner 

Ausgaben? 

Tagegeld wird lediglich für die Veranstaltungstage, an denen die teilnehmende Person 

anwesend war, gewährt. 
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6. Ich wurde ausgewählt, an einem EJTN-Lehrgang teilzunehmen und habe bereits 

meine Reise gebucht. Aufgrund eines unerwarteten Zwischenfalls kann ich nun doch 

nicht an dem Lehrgang teilnehmen. Habe ich Anspruch auf die Erstattung der mir 

entstandenen Kosten? 

Nein. Das EJTN erstattet keine Kosten, die teilnehmenden Personen entstehen, wenn die 

Umstände nicht vom EJTN zu vertreten sind. 

 

7. Welche Unterlagen muss ich für die Kostenerstattung an das Referat Finanzen des 

EJTN übermitteln? Muss ich sämtliche Rechnungen/Belege für meine Ausgaben 

aufbewahren? 

Damit sämtliche Reisekosten und Tagesspesen erstattet werden können, müssen 

teilnehmende Person aus dem Ausland nach dem Ende der Fort-/Ausbildung folgende 

Unterlagen an das Referat Finanzen des EJTN übermitteln: 

 

a) das ausgefüllte Kostenerstattungsformular; 

b) ihre Reisedokumente; z. B. Bordkarten/Zugtickets im Original und/oder einen „Antrag auf 

Erstattung der Reisekosten mit dem privaten Pkw“ (bei An-/Abreise mit dem Pkw); 

c) eine Buchungsbestätigung oder Rechnung, in der eindeutig der für die Flug-/Zugtickets 

gezahlte Betrag angegeben ist. 

Es müssen keine weiteren Rechnungen oder Belege (z. B. Hotelrechnung etc.) an das EJTN 

übermittelt werden. 

 

Die vorstehenden Angaben gelten nicht für Austauschprogramme, die mindestens 2 Wochen 

dauern, für die eine ordnungsgemäß von der Dozentin/vom Dozenten unterzeichnete und 

abgestempelte Bescheinigung erforderlich ist. 

 

8. Wie soll ich meine Bordkarten an das EJTN übermitteln? 

a) Ich habe am Flughafen eingecheckt und eine Bordkarte in Papierformat  

 erhalten: 

Bitte senden Sie Ihre Original-Bordkarte in Papierformat zusammen mit den 

zusätzlichen Nachweisen per Post an das Referat Finanzen des EJTN. 

 

b) Ich habe online eingecheckt und eine PDF-Version meiner Bordkarte  

 erhalten: 

Bitte senden Sie Ihre Bordkarte im PDF-Format zusammen mit den zusätzlichen 

Nachweisen per E-Mail an das Referat Finanzen des EJTN. 
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c) Ich habe online eingecheckt und eine mobile Bordkarte erhalten: 

Bitte senden Sie einen Screenshot Ihrer mobilen Bordkarte zusammen mit den 

zusätzlichen Nachweisen per E-Mail an das Referat Finanzen des EJTN. 

 

9. Ich habe meine Bordkarte verloren. Was soll ich tun? 

Falls Sie eine oder mehrere Ihrer Bordkarten verloren haben, müssen Sie eine Bescheinigung 

Ihrer Fluggesellschaft, dass Sie den Flug, für den Sie Erstattung beantragen, getätigt haben, 

zusammen mit der E-Mail-Korrespondenz zwischen Ihnen und der Fluggesellschaft an das 

Referat Finanzen des EJTN übermitteln. 

10. Kann ich meine Reisedokumente direkt dem EJTN-Personal bei der Fort-

/Ausbildung aushändigen? 

Nein. Alle Unterlagen für die Erstattung müssen direkt an das Referat Finanzen des EJTN an 

die in der Einladung oder im Formular angegebene Anschrift übermittelt werden. 

 

11. Wann kann ich mit der Erstattung rechnen? 

Erstattungen erfolgen innerhalb von zwei Monaten nach Ende der Maßnahme und nach 

Eingang der vollständigen Unterlagen der teilnehmenden Personen innerhalb der festgelegten 

Frist. 

 

12. Wann erhalte ich meine Teilnahmebescheinigung? 

Die Teilnahmebescheinigung wird Ihnen in elektronischer Version nach der Maßnahme an die 

bei der Bewerbung/Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse geschickt. Das EJTN gibt keine 

Teilnahmebescheinigungen in Papierform aus. 

 

2. Teilnehmer, die im Veranstaltungsland leben 

A. Reisekosten und Tagesspesen 

1. Ich lebe und/oder arbeite in der Stadt, in der die EJTN-Veranstaltung stattfindet. 

Welche Kosten werden mir erstattet? 

Teilnehmende Personen, die am Veranstaltungsort wohnen und/oder arbeiten, haben 

Anspruch auf Erstattung ihrer tatsächlichen Kosten, die ihnen für Verpflegung und öffentliche 

Verkehrsmittel während der Fort-/Ausbildung entstanden sind, begrenzt auf die für die 

Maßnahme geltenden Tagegeldsätze für teilnehmende Personen aus dem Ausland. 

 

Für Verpflegung wird maximal der in den für die Maßnahme geltenden Sonderbedingungen 

festgelegte Betrag erstattet. 
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2. Ich lebe und/oder arbeite in dem Veranstaltungsland, aber nicht in der Stadt, in der 

die EJTN-Veranstaltung stattfindet. 

a) Kann ich die Erstattung der Reisekosten beantragen? 

Ja. Wenn diese gerechtfertigt sind, können Sie bis zu 200 Euro für die Hin- und Rückreise 

zwischen Ihrem Wohnort und dem Veranstaltungsort geltend machen. 

 

Unter besonderen Umständen kann das EJTN auch die Erstattung von Reisekosten, die über 

diese Obergrenze von 200 Euro hinausgehen, bewilligen, wenn die teilnehmende Person 

einen ausdrücklichen und ordnungsgemäß begründeten Antrag hierfür einreicht, bevor sie 

irgendwelche finanziellen Verpflichtungen eingeht/die Reise bucht. Eine derartige Anfrage wird 

von Fall zu Fall bewertet. 

 

b)  Welche meiner Tagesspesen werden mir erstattet? 

Teilnehmende Personen, die zwar im Veranstaltungsland aber nicht am Veranstaltungsort 

wohnen, haben Anspruch auf Erstattung ihrer Tagesspesen (sofern diese nicht von ihrer 

nationalen Einrichtung übernommen werden) auf der Grundlage ihrer tatsächlichen Kosten. 

Die folgenden Kosten können berücksichtigt werden: 

 

a) Unterkunft für die Nacht vor dem ersten Veranstaltungstag bis zur Nacht vor dem letzten 

Veranstaltungstag; 

b) Eine Abendmahlzeit pro Tag für die Dauer der Veranstaltung, ab dem Tag vor dem ersten 

Veranstaltungstag, jedoch nicht für den letzten Veranstaltungstag; 

c) Eine Mittagsmahlzeit pro Tag für die Dauer der Veranstaltung, mit Ausnahme der vom EJTN 

organisierten und direkt vom EJTN gezahlten Mittagsmahlzeiten. 

d) Nahverkehrskosten für Strecken, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden. 

 

Für Verpflegung wird maximal der in den für die Maßnahme geltenden Sonderbedingungen 

festgelegte Betrag erstattet.  

 

Der Gesamtbetrag der Tagesspesen wird maximal bis zum für die Maßnahme festgelegten 

Tagegeldsatz erstattet. 

 

 

 

 

 

 



Sprachendienst Bundesamt für Justiz 
AVS-Nr.: 0456-2020 

B. Kostenerstattung: 

 

1. Muss ich für die Erstattung alle Rechnungen/Belege für meine Ausgaben 

aufbewahren und an das Referat Finanzen des EJTN übermitteln? 

Ja. Teilnehmer aus dem Veranstaltungsland müssen alle Rechnungen/Belege für jede im 

Reisekostenabrechnungsformular aufgeführte Ausgabe an das Referat Finanzen des EJTN 

übermitteln. 

 

2. Wann kann ich mit der Erstattung rechnen? 

Erstattungen erfolgen innerhalb von zwei Monaten nach Ende der Maßnahme und nach 

Eingang der vollständigen Unterlagen der teilnehmenden Personen innerhalb der festgelegten 

Frist. 

 

3. Wann erhalte ich meine Teilnahmebescheinigung? 

Die Teilnahmebescheinigung wird Ihnen in elektronischer Form nach Ende der Maßnahme an 

die bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse geschickt. Wir weisen darauf hin, dass 

das EJTN keine Teilnahmebescheinigungen in Papierform ausgibt. 
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